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1. Die Schuldfähigkeit ist persönliche 
Voraussetzung für die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit Jugendlicher. Sie ist 
in jedem Verfahren ausdrücklich zu 
prüfen. Bei mehreren Jugendlichen ist 
sie für jeden Beteiligten und bei meh
reren Taten für jede Straftat festzu
stellen. Erst auf dieser Grundlage kann 
die Prüfung der Schuld im Sinne der 
§ 5 ff. erfolgen. Schuld und Schuldfä
higkeit sind voneinander zu unterschei
den. Ist eine Person schuldfähig, muß 
nicht zugleich die persönliche Einzeltat
schuld vorliegen. Ebenso ist Schuldfä
higkeit von der Zurechnungsfähigkeit 
(§ 15) zu unterscheiden. Wie ein er
wachsener Täter ist auch ein Jugendli
cher für die von ihm begangene Straf
tat dann nicht verantwortlich, wenn er 
im Zustand der Zurechnungsunfähig
keit gehandelt hat (§15).

2. Die Schuldfähigkeit ist eine soziale 
Eigenschaft, die der Jugendliche im 
Entwicklungsprozeß, vorwiegend durch 
familiäre, staatliche und gesellschaftli
che Erziehung und Bildung erwirbt. Sie 
umschließt die individuelle Aneignung 
gesellschaftlicher Mindestanforderun
gen. Voraussetzung der Schuldfähigkeit 
ist demzufolge, daß der Jugendliche auf 
Grund des erreichten Entwicklungs
standes seiner Persönlichkeit ein Mini
mum an sozialen Verhaltensdispositio
nen — die der Altersgruppe 14jähriger 
entsprechen — erreicht hat. Dabei ist 
grundsätzlich davon auszugehen, daß 
normgerecht entwickelte und normal 
befähigte Jugendliche mit der Voll
endung des 14. Lebensjahres im allge
meinen diese Voraussetzungen straf
rechtlicher Verantwortlichkeit besitzen.

3. Die Schuldfähigkeitsprüfung ist
stets darauf ausgerichtet, ob der Ju
gendliche im Hinblick auf die von ihm 
begangene Straftat — also auf ein ganz 
bestimmtes Verhalten — zu einer norm
entsprechenden Entscheidung fähig ge
wesen ist. Deshalb ist die Schuldfähig
keit immer tatbezogen unter Berück

sichtigung der jeweiligen Straftat und 
deren Besonderheiten, also auch der tat
wirksamen entwicklungsbedingten Be
sonderheiten zu prüfen.
Eine allgemeine Schuldfähigkeit gibt es 
nicht.
Es ist zu prüfen, ob der Jugendliche 
auf Grund des erreichten Entwicklungs
standes zur Tatzeit insbesondere fähig 
war,
— die mit der Tat verletzten Normen 

des gesellschaftlichen Zusammenle
bens — unter Zugrundelegung sozia
ler Mindestanforderungen — zu ken
nen, ihre gesellschaftliche Bedeu
tung zu verstehen und die Notwen
digkeit ihrer Befolgung einzusehen,

— ausgehend von den erforderlichen 
positiven Einstellungen und verhal- 
tensausrichtenden Motiven zwischen 
den sich im Tatmotiv zeigenden An
triebsimpulsen einerseits und den 
gesellschaftlichen Interessen ande
rerseits abzuwägen und eine ent
sprechende Wertung vorzunehmen,

— auf der Grundlage dieser Vor
aussetzungen auch über ausreichend 
gefestigte Fähigkeiten zur tatbezo
genen Steuerung und positiven 
Selbstbestimmung des Handelns (vor 
allem Willensfähigkeiten) verfügen 
konnte, um die negativen, auf die 
Begehung der Straftat gerichteten 
Handlungsimpulse zu beherrschen 
und das Handeln gesellschaftsgemäß 
auszurichten.

Bei dieser Prüfung ist nicht entschei
dend, ob der Jugendliche die gesell
schaftlichen Normen und Werte auch 
für sich als verbindlich anerkennt und 
eine positive Einstellung dazu hat, um 
seine Schuldfähigkeit bejahen zu kön
nen. Sie ist vielmehr im Hinblick auf 
die Anforderungen der konkreten Ent
scheidungssituation von diesen bereits 
entwickelten Fähigkeiten abhängig. 
Diese Anforderungen an die Ein- 
sichts- und Selbstbestimmungsfähigkeit 
(Steuerungsvermögen) des Handelns 
sind delikts- und tatbezogen unter
schiedlich. Ob die Voraussetzungen des


